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Einführung und Vorüberlegungen

A. BGHZ 192, 204 (gewinn.de) 
als Beispiel für die Unklarheiten über die Forderung 

als absolute Rechtsposition

Die Frage, ob die Forderung oder ihre Bestandteile absolute Wirkung entfalten 
und somit als „sonstiges Recht“ des § 823 Abs. 1 BGB geschützt werden, be
schäftigt die Zivilrechtswissenschaft seit Langem.1 Obwohl Medicus bereits 1995 
bescheinigte, dass diesbezüglich „alle Argumente offenzuliegen [scheinen]“,2 wird 
sie auch heute noch kontrovers diskutiert. Im Zentrum der Frage geht es um eine 
einfache Unterscheidung: Das BGB erlaubt es in bestimmten Konstellationen, dass 
ein Dritter als Scheingläubiger die Forderung eines anderen wirksam einzieht oder 
darüber wirksame Rechtsakte vornimmt (z. B. §§ 407 Abs. 1, 793, 808, 851, 
2367 BGB). Parallel dazu kann ein Dritter die Erfüllung verhindern, indem er die 
Leistung unmöglich macht (§ 275 Abs. 1 BGB). In beiden Fällen wird das Erfül
lungsinteresse des Gläubigers beeinträchtigt. Die entscheidende Frage lautet, ob im 
ersten Fall der Scheingläubiger neben der Eingriffskondiktion ebenso zum Scha
densersatz nach § 823 Abs. 1 BGB verpflichtet ist, und falls ja, worin der maß
gebliche Unterschied zum zweiten Fall liegt, bei dem ein Schutz nach § 823 Abs. 1 
BGB überwiegend abgelehnt wird.

Über mehr als ein Jahrhundert hinweg hat sich eine wachsende Anhängerschaft 
herausgebildet, die die ursprünglich als „Eigentum an der Forderung“3 begriffene 
„Forderungszuständigkeit“ in unterschiedlichen Begriffseinkleidungen als absolut 
betrachtet. Diese befürwortet eine absolute Wirkung im Einziehungs- und Verfü
gungsfall, lehnt sie jedoch bei der Erfüllungsvereitelung ab. Obwohl die Auffassung 
traditionell von namhaften Autoren vertreten und ihr seit Langem nachgesagt wird, 
dass sie an Boden gewinnt, bleibt der entscheidende Durchbruch weiterhin aus:4

Während eine jüngere Publikation davon ausgeht, dass die absolute Forderungszu

1 Nach Canaris, FS Steffen, S. 85 handelt es sich um eine der ältesten Kontroversen im 
Deliktsrecht. Zu den älteren Ansichten s. RGZ 57, 353.

2 Medicus, FS Steffen, S. 333.
3 S. dazu u. Kap. 3 A. II. 2. b) aa).
4 Zuletzt bei BeckOGK-BGB/Spickhoff, § 823, Rn. 195, Stand: 01. 12. 2021 („im Vor

dringen begriffene Mindermeinung“); s. auch die Einschätzung von R. Michaels, Sachzuord
nung, S. 370 („Diese Ansicht […] hat sich bislang nicht durchsetzen können.“).



ständigkeit inzwischen anerkannt sei,5 schätzen andere das Meinungsbild umge
kehrt ein.6 Nicht zuletzt hat eine jüngere Untersuchung zum Fundament des bür
gerlichen Vermögensrechts die Rechtfertigbarkeit des absoluten Schutzes der For
derungszuständigkeit infrage gestellt.7 Ein klares Meinungsbild, bei dem sowohl die 
Existenz der Forderungszuständigkeit als auch deren absolute Wirkung als gesichert 
erachtet wird, ist bis heute nicht erkennbar.

Doch selbst wenn vereinzelt behauptet wird, die absolute Forderungszuständig
keit sei anerkannt, bleibt festzuhalten, dass diese Lehre weder die Unterstützung der 
Rechtsprechung genießt noch auf dogmatisch sicherem Boden steht. Die dogmati
sche Gewissheit ist aber gerade für diese Debatte bedeutsam, als hier traditionell 
bereits geringe Zweifel von der haftungsverneinenden Lehre als ausreichend er
achtet werden,8 um die Haftungsbegründung insgesamt als untauglich zu diskredi
tieren und die Diskussion stattdessen auf das „fehlende Schutzbedürfnis“ zu verla
gern. Bei diesem Schutzbedürfnisargument wird betont, dass die Einordnung der 
Forderungszuständigkeit als „sonstiges Recht“ angesichts bestehender Anspruchs
grundlagen wie z.B. § 826 BGB unnötig sei. Dies ist methodisch in doppelter 
Hinsicht ungewöhnlich. Zum einen widerspricht es der im BGB angelegten An
spruchsgrundlagenkonkurrenz. Zum anderen verkennt es die überragende Bedeu
tung des Merkmals des „sonstigen Rechts“, das traditionell als zentraler Kristalli
sationspunkt für die Systembildung im bürgerlichen Vermögensrecht fungiert – 
weit über die Relevanz des praktischen Rechtsschutzes hinaus.

Die Skepsis der haftungsverneinenden Lehre bleibt dennoch wertvoll. Denn ihre 
ungewöhnlich hohe Messlatte der dogmatischen Begründung offenbart, dass die 
Begründung im Inneren der Forderungszuständigkeitslehre noch unzureichend ist. 
Trotz vielzähliger ausgetauschter Argumente fehlen nach eingehender Beobachtung 
heute noch zwei wesentliche Nachweise. Erstens fehlt es bereits an einer begriffli
chen Klärung dessen, was die absolute Seite der Forderung ausmacht. Die traditio
nell unscharfen Einordnungen als „Forderungsbestand“ oder „Zuordnung“ bringen 
Folge- und Abgrenzungsprobleme mit sich. Zweitens fehlt es an einer normativen 
Grundlage, aus der sich die absolute Wirkung der Forderungszuständigkeit recht
fertigen ließe. Dabei geht es um die materielle Frage, weshalb es gerecht ist, die 
Forderungszuständigkeit drittwirksam zu schützen, während die Leistungsbezie
hung diesbezüglich ungeschützt bleiben muss. Die Beantwortung dieser verblei
benden Fragen – mithin die Herleitung, Abgrenzung und Rechtfertigung der abso
luten Forderungszuständigkeit – ist das Ziel der vorliegenden Arbeit.

5 Kämper, Forderungsbegriff, S. 82.
6 Rauser, Vorsätzliche Eingriffe, S. 81; Staudinger/Hager, § 823, Rn. B 163; Peifer, 

Schuldrecht, Rn. 40; Neuner, AT, S. 246.
7 Rödl, Gerechtigkeit unter freien Gleichen, S. 101, 103.
8 Die dogmatische Begründung unterliegt einer außergewöhnlich hohen Messlatte. Das 

steht zum Beispiel in scharfem Kontrast zur Anerkennung der Mitgliedschaft in einem Verein 
als „sonstiges Recht“, trotz einer gewissen Parallelität zur Forderung. Diese Beobachtung und 
entsprechende Nachweise bei Jansen, Struktur des Haftungsrechts, S. 468 Fn. 85.
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Es wird sich zwar offenbaren, dass das Ergebnis der Arbeit im Wesentlichen 
unspektakulär ist. Es bewegt sich im Rahmen dessen, was die überwiegende haf
tungsbejahende Literatur ohnehin einfordert. Doch versteht sich dieses Projekt nicht 
als Beitrag zur sog. „Gebrauchsdogmatik“9, sondern als eine dogmatische Unter
suchung in den tieferen Schichten.10 Dass ein solches Unterfangen für die Wissen
schaft und Praxis durchaus produktiv sein kann, zeigt sich exemplarisch an einem 
jüngeren Urteil des BGH und dessen Rezeption, wobei begriffliche und rechtferti
gungsbezogene Unsicherheiten in den tieferen Schichten der Forderungsdogmatik 
zutage treten:

In der Entscheidung zu gewinn.de, in der eine Partei einen Dritten auf Zustim
mung zur Umregistrierung einer von ihr vertraglich beanspruchten, aber seitens 
DENIC irrtümlich diesem Dritten vergebenen und eingetragenen Internetdomain 
verklagt hatte, sprach der erste Senat des BGH mit Blick auf die Registrierung einer 
Internetdomain von einem

„relativ wirkende[n] vertragliche[n] Nutzungsrecht […], das [dem Inhaber] ebenso aus
schließlich zugewiesen ist wie das Eigentum an einer Sache“.11

Dieser Satz veranlasst einige Kommentatoren dazu, anzunehmen, dass der BGH 
die Forderungszuständigkeit, die zur Begründung des deliktischen Schutzes der 
Forderungsinhaberschaft entwickelt wurde, „im Grunde“ anerkannt habe.12 Wäre 
diese Annahme zutreffend, würde das Urteil insofern Neuland betreten, als die 
traditionelle Rechtsprechung ausgehend von einem Grundsatzurteil des Reichsge
richts von 1904 bis dato von der strengen Relativität der Forderung ausging.13

9 Begriff bei Stürner, AcP 214 (2014), S. 13.
10 Der Fokus liegt auf den dogmatischen Tiefenschichten zur Untermauerung des Stand

punkts von Canaris, FS Steffen, S. 85. Dazu s. u. Einf. C. I. Die Arbeit ist daher weniger 
fallorientiert und verzichtet nicht zwingend, aber bewusst auf eine durchgehende Fallanalyse.

11 BGH NJW 2012, S. 2036, Rn. 23.
12 MüKo/G. Wagner, 6. Aufl., § 823, Rn. 225, 9. Aufl., § 823, Rn. 377; Staudinger/Hager, 

§ 823, Rn. B 166a.
13 S. RGZ 57, 353; 111, 298; BGHZ 7, 30, 36 f.; 12, 308; 29, 65, 73. In RGZ 57, 353 lehnt 

das Reichsgericht in grundsätzlicher Hinsicht die Anwendbarkeit von § 823 Abs. 1 BGB auf 
obligatorische Rechte mit ausführlicher Begründung ab. Dieses Ergebnis folge aus der Sys-
tematik von §§ 365, 413, 437 BGB a.F., die zwischen „Forderungen“, „anderen Rechten“ und 
„sonstigen Rechten“ differenziert. Sie widerspreche ferner dem Wesen des Schuldverhältnis-
ses. Weiter könne die Handlung des Dritten nicht widerrechtlich sein, weil er nicht obligato-
risch gebunden sei. Das „Recht an der Sache“ sei im Lichte der Gesetzesmaterialien abge-
schafft. Bei der Anwendung von § 823 Abs. 1 BGB auf die Forderung wären § 281 BGB a.F., 
§§ 844 Abs. 2, 845 BGB überflüssig. 

Dieses Ergebnis bzw. Teile der Argumentation werden in den nachfolgenden Urteilen 
aufgegriffen und fortgeführt. In RGZ 95, 283 wird klargestellt, dass die Forderung deshalb 
nicht unter § 823 Abs. 1 BGB falle, weil sie nicht alle Personen binden würde. In RGZ 86, 48 
könne der Dienstberechtigte vom Dritten keinen Schadensersatzanspruch aus § 823 
Abs. 1 BGB wegen des Abwerbens seines Angestellten herleiten. In RG, JW 1913, S. 866 sei 
das Recht aus einem Schuldverhältnis von einem dinglichen Recht zu unterscheiden. In RGZ 
111, 298 verneint das RG die Anwendbarkeit von § 823 Abs. 1 BGB für den Fall, dass der 
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